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niß don dem gegenwärtigen Zustand der ojfentt
lichen sowohl als Privatwaldungen unsrer Re
publik hat; wer den ungeheuren Schaden, wel
chen Verheerungen aller Art aus den mannig
faltigsten Ursachen, unter denen freilich der
Kricgszustand und der Aufenthalt d.r Armeen
der bedeutendste ist, entsprungen — in dcnstl-
ben anrichten, kennt; wer die Folgen, die iu
der'Zukunft erst in aller ihrer Furchterlichkeit
eintrercn müssen, auch nur àigermafcn zu
berechnen im Stande ist — der wird bald mit
uns einig seyn, daß die sorgsame Aufmerk-
sainkeit auf Forstpflege und Fvrstverwaltimg
unter den gegenwartigen Umstanden, besonders
heilige Pflicht der Regierung — und daß so,
»nir auch ei» Strafgesez gegen Forstfrevel aller
Art, sehr dringendes Bedürfniß wird.

Der gegenwärtige Beschluß enthalt ein sol-

darunter folk verstanden werden. In den eine»

Hegenden Heloeciens war es bisdahin kein

Holzfrevcl, dürres Holz aus den Waldungen
— zumal öffentlichen, wegzunehmen — in andern
galt solches dafür; die Distriktsgerichte, die

das Gcwz anzuwenden haben, »verden an dem

einen Der als Frevel behandeln, was an dem

andern nicht als solcher behandelt.wird, und
das Gcftz, das für Alle gleich seyn sollte,

wird es nicht seyn; es wird den Einen strafen,

wahrend/es den Ander», der gleiche Schuld

rragt, losspricht.
Bürger Repräsentanten '. Es ist Zelt, deß

wir die Gegenstände unserer Gesetze bestimmt

und genau angeben und daß dieß bisher lm

mehreren der wichtigsten Gesetze nicht geschah/

gereicht unserer Gesezgebung nicht zur Ehr:.

Vergebens frug man, als es um das Geist

ches Strafgesez, und die Grundsätze, die càbcr Feodallasten zu thun war: was man alles

befolgt, sind solche, denen Eure Commission
beizupflichten keinen Anstand m„mt.

Einfacher Hvlzftevel, von Einzelnen begangen,
soll durch Ersaz des Schadens und eine Geld-
büße vom doppeltem Werthe desselben gestraft
werden: ist der Frevel von Mehreren zugleich

begangen, so zahlt jeder einzelne Frevler die

Buße, und alle zusammen den Erjaz; wird'
das gefrevelt« Holz mit Fubrwcrk aus dem

Walde geführt, so ist die Buße verdoppelt;
hat sich der Frevler mit Waffen versehen, so

komme eine zweimonatliche Ketlcnstrafe hinzu;
wir) gegen Forsihürer von dem Frevler Gewalt
gebrauch., so findet sich im peinlichen Gefez-

buche die Vermehrung der Strafe; Frevet zur
Nachtzeit, verdoppelt dieStrafe; frevelnde Forst-

Hüter selbst, werden übertieß mit Entsetzung

und Suspension des Bürgerrechts belegt.
Die Natur dieser Strafen sowohl — nach

welcher, wer sich an fremdem Eigenthum ver-

greift, hinwieder an seinem Eigenthum gestraft

unrcr Feodallasten zu verstehen habe? Das

wisse jedermann, war die bequeme Antwort

derer, die es selbst nicht wußten — und mit

ihr mußten wir uns begnügen. n

(Die Fortsetzung folgt.)

Ueber die Wahlen der öffentlichen VcanM-

in.
(Vergl. St. 77- S. A°Z.)

Mit diesem wäre die zweite Frage: Wer

soll in die Gesezgebung wähle» i A
schlössen. Ich sehe wohl ein, ihre Lösung ^und muß zu manchem Zweifel, zu

Einwendung Anlaß geben.,,Aber ich bitte

Urtheil darüber aufzuschieben,, bis ich bu'

Frage: wie soll g ewaH4tîerden -

wcrret habe. Dann w rd cs sich Mt»/
meine Wahlungstheorie wirklich anwenb'-Ih^w

geschieht also nicht um deßwillen, was dersinag gut seyn in der Theorie, aber sur

Desselben anzurathcn
bcn folgende Punkte :

^
i) wandelt ter Beschluß von Holzsrcvcl, ohne

zu besi.mmcit, was Hotzfrevel ist, und was
Gesezgebung vorgeschlagen; — wie so^n ^
Lorgeschlagenen geprust; — wie so» a w
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Gtvrüften gewählt werd«?» Jeder dieser

Punkte ist weseukiich, jeder hat wieder mehrere
Unterabteilungen; ich werde sie aufsuchen,
ordne.!, zusammenfügen, »Ml die Einrichtung

bei den jezt üblichen Wahlen? Keiner kamt
sich da beklagen, Kabale, Neid, Eemeindszeist,
'lnverstand, oder wie dieD-ngealle heißen mögen,
hatten den Unwürdigern ihm vorgezogen. Be-

d efer àhlungsma'chine in allen ihren Details stzt er die nöthigen Einsichten und das Zutraue»
Ihnen vor Augen zu legen

I) Vorschlag. „Jeder Bürger (der die
des Volks, so wird er gewählt werden ; —
und halt er diese Prüfung' nicht aus, so wird

durch die Constitution gefederten m ai er i ess geschehen was recht ist; doch wir wollen nicht
le» Eigens» afttn hat) darf sich sc-i st in vorgreifen. '

die Gess.e>ung vorschlagen,"'' Das Maximum! 2) Prüfung:' „Die GeseMbung bildet ei?»

der Eandidaten ist unbestimmt; je mehr sich Ceschwornengericht zur Prüfnag der Ein sichte»

dazu darbieten, desto besser ist es. Siecherer, die in ihre Mitte treten sollen."
machen ihren Will.», dadurch bekannt, daß sie> Die Hauptsache hiekdei ist, daß wir uns

oder ed schreiben lasten. Aus al.en diesen Prn- ihr einziges Geschäft besteht in dem 'liisipruchê:
tokolten verfertigt dann der Regieraugsstuichab „Dieser Candidat ist, vermöge seiner Einsichte«,
ter ein allgemeines Caiidivalcu-Vc.zeichi.ik; fur in die Gesezgebung fähig," oder „er ist e»
seinen Kanton. 'nicht." — Wie gelangen wir zu diesem Result

Wir haben kein Maximum für die Candida-täte — Vor allem wollen wir die Prüfungs-
tenzahi festgesezt; allein wir müssen ein Mini-iweift feistsetzen-

mum bestimmen, um den Wahlen einen gewiss
sen Spielraum zu geben. Es sollen wenigstens
zwei Drittheile mehr Competenrcn, als Mitglie-
der zu erwählen find, ^") aus jedem Kantons-
Verzeichnisse stehen.

Aber wenn die Zahl der Freiwilligen
nicht so ergiebig ware; wenn sie das fcsige-
sezte Minimum nicht erreichte? — In diesem
Falle, der sich wohl schwerlich ereignen dürfte,
würde die Wahlversammlung (die.schon ernenn:
seyn müßte) als Vorschlagscommission auftreten

„Sie kaun mündlich oder schriftlich, in d'en
Kantonen selbst, oder in der Residenzstadt à--
genommen werden."
^Jch.schlage die schriftliche Prüfung vor; sie

sist einfacher und zwekmàfiigcr. Da wir vcr-
langen, daß jedes Mitglied der Räthe Theil
nehme an ihren Arbeiten, so ist wichtig zu er-
fahren, ob die Candidaten ihre Gedanken über
ein?« gegebenen Gegenstand, in Form àco Be-
richrs oder eines Gutachtens, ordentlich zu Pa-
pier zu bringen im Cta. de sind. Es wachst

und d^ .» eh lende n erganzen, chhr Augenmerk daraus noch ein anderer Vortheil: mancher hat
n.iihke da.,ul stehen. Manner zu Wahlen, diechie Gabe der Beredsamkeit nicht, er soll also

^ ^ seine Meinung wenigstens schriftlich mittheilen
Deuchr c. nicht, mein lieber Freund, können. — Die schr ftiche Prüfung ist auch ein-

î'chk F^n^ett der Burger erhalte durch facher. Die Candidate» bleiben in ihren Kan-
vlese Vorjchlügsinetyode tln vftneres Feld, als tonen, die Examinatoren in ihrer Residenz; es

giebt da kein kostspieliges Hin - und Herreisen,H Z. B. Aller, Stand, Mohnort ». s. w. Da es
nrch unentschieden ist, ob, und in wie weit die
neuen Constitutions - VernnderungS-Vorschl.iac
genehmigt werden; so halte ich mich, bei Bc-
arbcitnng dieses Entwurfs, an die bestedenoe Or'd-
nung der Dinge. ES würde denn einst nicht

die ganze Sache kann, ich möchte beinahe sagen,
corrcsponbcnzweise abgethan werden.

Mancher wird, ich sehe es vor, aus leicht
zu errathenden Gründen, meinen Plan, schon

e-l..",- - ,....).>dcr schriftlichen Prüfung wegen, verwerfen;^ beliebigen aber daran kehreich mich nicht: ich sage nicht,
was angenehmer wme, souder» was »üblicher
'st- Ich komme nun zur Organisation der
Nalhe zu einem Geschwornen - Gericht.

Ich trenne die Tolalsumme der Mitglieder
beider Rache in so viel Sessionen, als Wahl-

- Ein Kantvn z. V. hat vier Mitglieder in die
Gciezgebnng zu ernenn.»; es dürfe» also nicht
weniger als zwölf Candidaten, der Wahtveàmu. tung vorgcilhiagen werden.



ZZ2

Versammlungen sind. DieEintheilung geschieht
durch das Loos mit der einzigen Ausnahme,
daß nie ein Mitglied über die Candidate» seines
Kantons entscheiden darf. *) Jede Sektion ist
zur Prüfung eines besondern Kantons bestimmt.
Ihre erste Verrichtung ist folgende: »sie legen den
Canditalen Aufgaben zur Beantwortung vor."

Sollen diese Aufgaben durch einige ooer alle
Prüfungsgeschwotnc festgesetzt werden?

Da es daran liegt, daß die vorzulegenden
Aufgaben den Candidaten nicht eher als sie
dieselben beantworten müssen, bekannt gemacht
werden; so wähle ich zu ihrer Redaktion einen
Ausschuß, doch betrachtlich genug um denselben
jenen Grad von Vollkommenheit, dessen sie be,
dürfen, zu geben. Jede Sektion ernennt ein
Mitglied in diese Commilsion, nur muß dieRük-
ficht genommen werden, daß jeder Kanton da-
rinn reprásentirt werde. Die Ausgeschossenen
haben die heilige Pflicht auf sich, ihre Arbeit
Niemanden vor der Zeit mitzutheilen.

»Ueber die Zahl, den Inhalt und die Form
der Aufgaben."

Es werden drei Aufgaben festgesetzt.^ Jede
behandelt einen besondern Zweig der Staats-
Wissenschaft. Sie müssen überhaupt praktisch,
und so viel möglich auf Helvctien anwendbar
seyn 5*), müssen Precision mit Deutlichkeit ver-
binden.

»Wie gelangen die Aufgaben an die Candi-
baten? — wo, wann, und wie beantworten
sie dieselben?"

Das Prüfungsgeschaft ist von hohem Inte-
resse für das Volk. Es soll sonach von Sei-
een der Prüfenden mit einer gewissen Feierlich-
keit vorgenommen, und auf der andern allein Be-
trug, so viel thunlich, Vorschub gethan werden.

Es wird daher wieder aus jeder Sektion ein

Mitglied gewählt, dem die drei Aufgaben, jede
besonders unter Siegel verschlossen, überreicht
wird. Sie begeben sich damit, jedes in den

ihm angewiesenen Canton. Der Tag ihrer An

kunft wird vorlausig den Candidacen bekannt

') In diesem Falle müßte das Mitglied ausgc
wechselt und in einer andekn, Sektion angestellt
werden.

") I. B. über unsere politische und Kommercial-
Verhältnisse mit dem Ausland i über da» Finanz-
wesen in der Schwech; über die Kriminal - und
Ewil - Iudtttztar; über öffentliche Erziehung -c.

geinacht. Diese versammeln sich auf eine fest-
gesetzte Stund« an einem bestimmten Ort. Der
Commissar des Prüfungsgerichts so nenne ich
das abgeordnete Sekrionsmitglied), erscheint
in ihrer Mitte, begleitet von zwei Mitgliedern
der Kantonsgewalren. Er erbricht vor ihnen
das Siegel der ersten Aufgabe, und diktirt sie

laut den Candidate»; worauf sich jene wieder
wegbegeben. Der Commissar aber bleibt; und

Niemand darf ohne seine Erlaubniß, weder

hinein noch hinansgelassen werden. Die Aus-

gäbe muß bei anbrechender Nacht von alle»

Candidaten beantwortet seyn. Die zwei M
gliedec der Kantonsgewalten kehren dann >w
der in die Versammlung zurück; sie legen die

Arbeiten der Candidaten, denen ihres Verfassers
Name verschlossen beigefügt ist, unter Siegel,
und überreichen das Pakchen dem Prüfungscom
missar. Am folgenden Tag wird die zwette,
und am dritten die dritte Frage auf diesilde

Weise vorgelegt, beantwortet, und versorgt
Tags darauf verreist der Commissar, und iibee-

giebt die drei verschlossenen Pakchen derSelM
des Geschworncngcrich.s, die für diesen Canw»

bestimmt ist.
Alle diese Details mögen Ihnen kleinlich/

und langweilig scheinen, aber ich mußte mich

auf dieselben einlassen, mußte jeden Schritt,
der soll gethan werden, genau angebe»,
die Mogljchkeik der Ausführung meines Pla»^
darzuthun.

An die Besitzer des schweizerischen ReB'
likaners.

Das Supplement zu den drei ^»de»
des schweizerischen Republi kaners, w '
durch sich diese Zeitschrift an das neue y '
verische Tagblatt anließt, ist ""«wehr

mit diic». xxll. beendigt. ^Das Register zum zlen Band und 5u>n /e? »

plement wird erscheinen, sobald die noa) ' '

lenden Numern 22 bis z<- des 3ten ^werden gedrukt seyn, welches nun ohne

niß geschehen soll. ^»ks,
Es sind no.y Exemplare des ganzen..-

und einzelne Theile desselben um ren -'v-

men spreis zu haben. Die ganze ^
kostet 26 Schweizcrfranken; jeder einzelne

8 Franken; das Supplement -Franken.
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